
 
__________________________________________________________________________ 
 

Mietvertrag 
zwischen der 

 

Firma (als Mieter) 

und der 

 

Firma (als Vermieter) 

  

Gegenstand: Mietpreis pro: 

_____________________________________________________ __________________________ 

_____________________________________________________ __________________________ 

_____________________________________________________ __________________________ 

_____________________________________________________ __________________________ 

 

Mietdauer: Verlängerungsperiode:  

Kündigungsfrist bei unbestimmter Mietdauer:  

Mietbeginn (Versandtag):  

Versicherungswert (Neuwert):  

Abschluss der Versicherung durch:  

Als Verschleissteile im Sinne von Art. 7f der Mietbedingungen für Baumaschinen VSBM gelten: 

 

Besondere Bedingungen: 

Der Mieter nimmt die Betriebsvorschriften und Anweisungen der Maschine zur Kenntnis und verpflichtet sich, 
diese einzuhalten. 

 

Speditionsvorschriften: 

 

Gerichtsstand: Der Mieter anerkennt als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag den Sitz 
des Vermieters. 

Mietbedingungen: Die Mietbedingungen für Baumaschinen des Verbandes der Schweizerischen Baumaschi-
nenwirtschaft (Stand: Mai 2007) bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages 
und werden vom Mieter ausdrücklich anerkannt. 

 

Ort und Datum: 

 

Der Vermieter: Der Mieter:  

 

Verband der Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft 
c/o VSIG, Postfach 656, CH-4010 Basel, Tel. 061 228 90 30, Fax 061 228 90 39 



 
 

Mietbedingung
(Die vorliegenden Bedingungen wur
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6.  Pflichten des Vermieters  
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7.  Pflichten des Mieters  
a) Prüfungspflicht  

Der Mieter hat das Mietobjekt sofort nach Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel dem Vermieter un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen. Sofern bei diesem innert 8 Arbeitstagen seit Eintreffen des 
Mietobjektes am Empfangsort bzw. seit Abholung desselben keine Mängelrüge eintrifft, gilt das 
Verband der Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft  
c/o VSIG, Postfach 656, CH-4010 Basel, Tel. 061 228 90 30, Fax 061 228 90 39 
en für Baumaschinen  
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 während der Mietdauer vom Vermieter zu vertretende Mängel auf, welche 
ssen Gebrauch beeinträchtigen oder verunmöglichen, so ist der Vermieter 
schriftlicher Anzeige des Mieters verpflichtet, die gemeinsam festgestellten 
rt nützlicher Frist auf seine Kosten zu beheben oder aber gleichwertigen Er-
t der Vermieter dieser Pflicht nicht nach, so ist der Mieter berechtigt, im Falle 
 weiteren Benützung des Mietobjektes vom Mietvertrag zurückzutreten und im 
Beeinträchtigung im vertragsgemässen Gebrauch des Mietobjektes für die 
igung einen angemessenen Abzug vom Mietzins zu tätigen.  
mieters aus dem Mietvertrag ist vorstehend abschliessend geregelt. Die 
 irgendwelchen anderen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden wie 
erluste, entgangener Gewinn, Verlust von Aufträgen, Konventionalstrafen / 
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n einem Dritten aus einem Schadenereignis in Anspruch genommen und liegt 
or, so kann er für sämtliche Anforderungen auf den Mieter Regress nehmen, 
achweislich kein grobes Verschulden trifft. 

Mietobjekt als vom Mieter genehmigt. Spätere Beanstandungen werden nur entgegengenommen, 
wenn die Mängel bei Eintreffen bzw. Abholung trotz ordentlicher Prüfung nicht erkennbar waren und 
der Mieter den Mangel innert einer Woche seit Entdeckung schriftlich rügt.  
Die Rüge von Mängeln, die keinen Betriebsunterbruch zur Folge haben, entheben den Mieter nicht 
von der Pflicht zur termingerechten Bezahlung des Mietzinses.  

b) Betriebssicherheit des Mietobjekts  
Der Mieter ist gegenüber seinen Arbeitnehmern für den betriebssicheren Zustand des Mietobjektes 
direkt verantwortlich. Für Krane liegt die Verantwortung insbesondere beim Kranbetreiber (vgl. Art. 4 
und 7 der Kranverordnung vom 27. September 1999, sowie Art. 1.4.5 der EKAS-Richtlinie 6511). 
Wenn der Kranbetreiber die Verantwortung für den betriebssicheren Zustand des gemieteten Kra-
nes ganz oder teilweise einem Drittunternehmer übertragen will, muss dies in vertraglichen Abma-
chungen schriftlich festgehalten werden. 

c) Unterhalts- und Meldepflicht  
Der Mieter hat das Mietobjekt mit aller Sorgfalt zu behandeln, es unter Beachtung der vom Vermie-
ter erlassenen Betriebsvorschriften und Weisungen sachgemäss zu verwenden, zu bedienen und 
zu warten.  
Der Mieter ist verpflichtet und dafür verantwortlich, dass der Betreiber des Gerätes instruiert ist. Nur 
instruierte Personen dürfen das Gerät benutzen. Die 1. Instruktion ist im Mietpreis inbegriffen; sie 
erfolgt bei Montage oder Übergabe. 
Funktioniert das Mietobjekt nach Ansicht des Mieters nicht ordnungsgemäss, hat er den Vermieter 
sofort zu benachrichtigen. Die Benützung des Mietobjektes ist durch den Mieter so lange einzustel-
len, bis die Störung durch den Vermieter überprüft und gegebenenfalls die notwendige Reparatur 
vorgenommen ist. Der schuldige Teil trägt die Kosten für die Instandstellung und die Mietkosten 
während des Unterbruchs.  

d) Untersuchung des Mietobjektes  
Der Vermieter ist berechtigt, das Mietobjekt jederzeit nach vorheriger Vereinbarung mit dem Mieter 
auf seinen Zustand zu untersuchen oder untersuchen zu lassen. Weisungen des Vermieters oder 
seiner Organe für Bedienung, Überwachung, Unterhalt und Wartung des Mietobjektes hat der Mie-
ter strikte zu befolgen.  

e) Reparaturen  
Während der Mietdauer notwendig werdende Reparaturen hat der Mieter unverzüglich durch den 
Vermieter vornehmen zu lassen. Nur mit dessen schriftlicher Zustimmung darf der Mieter Reparatu-
ren selbst vornehmen oder durch einen Dritten ausführen lassen, ansonsten er die Kosten und die 
Verantwortung selbst zu tragen hat. Überdies haftet er für sämtliche direkten oder indirekten Schä-
den aus unsachgemässer Reparaturarbeit. Die erforderlichen Ersatzteile sind in jedem Fall beim 
Vermieter anzufordern.  

f) Kosten  
Im Mietvertrag definierte Verschleissteile gehen zu Lasten des Mieters.  
Reparaturen, hervorgerufen durch Gewalt, Unfallschäden, unsachgemässe Bedienung und War-
tung, hat der Mieter zu tragen, sofern es sich nicht um Kosten für die Behebung eines vom Vermie-
ter zu vertretenen Mangels handelt, der vom Mieter rechtzeitig und ordnungsgemäss gerügt worden 
ist.  
Die durch normalen Betrieb und Abnützung des Mietobjektes bewirkten Reparaturen und Revisio-
nen sowie die durch vertragsgemässen Gebrauch entstandene Wertverminderung gehen zu Lasten 
des Vermieters.  

g) Haftung des Mieters für das Mietobjekt  
Der Mieter haftet vom Zeitpunkt des Gefahrenübergangs bis zum Eintreffen des Mietobjektes beim 
Vermieter oder dem von ihm bezeichneten Ort anlässlich der Rückgabe für jeden Verlust und/oder 
jede Beschädigung des Mietobjektes und die im Zusammenhang damit stehenden Kosten ohne 
Rücksicht darauf, ob sie durch sein Verschulden oder das seiner Hilfspersonen, durch Verschulden 
Dritter, durch Zufall oder höhere Gewalt verursacht wurde.  

8.  Versicherung  
Der Mieter ist mit Wirkung ab Gefahrenübergang gemäss Art. 4 lit b) der vorliegenden Mietbedingungen 
und bis und mit Rückgabe des Mietobjektes gemäss Art. 10 lit c) der vorliegenden Mietbedingungen für 
alle sich am oder aus dem Mietobjekt auf Grund von Risiken wie Diebstahl, Feuer, Explosion (inkl. Moto-
renexplosion), Vandalismus, Elementareinwirkungen, Einwirkungen beim Transport, Maschinenbruch, 
Montage und Demontage usw. ergebenden Schäden verantwortlich.  
Diese Risiken werden durch den Vermieter auf Kosten des Mieters versichert, sei dies mittels Abschluss 
eigenständiger Versicherungsverträge oder aber mittels Einschluss des Mieters in bestehende Versiche-
rungsverträge des Vermieters. Von dieser Regelung kann nur in Ausnahmefällen – und dies auch nur ge-
stützt auf den durch den Mieter zu erbringenden schlüssigen Nachweis eines zumindest gleichwertigen 
Versicherungsschutzes sowie gegen vorgängige Abtretung des Anspruchs auf Versicherungsleistung an 
den Vermieter – abgewichen werden.  
Wird das Mietobjekt ohne Kontrollschilder auf öffentlichen Strassen verwendet und dabei ein Schaden 
verursacht, für den der Vermieter auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen aufzukommen hat, 
verpflichtet sich der Mieter, den Vermieter von dieser Haftpflicht freizustellen.  

9. Beendigung der Miete  
a) Kündigung  

Ist keine feste Dauer der Miete vereinbart worden, so ist jede Partei berechtigt, das Mietverhältnis 
unter Beachtung der Kündigungsfrist von 10 Arbeitstagen aufzulösen.  

b) ausserordentliche Kündigung  
Der Vermieter kann mit sofortiger Wirkung ohne vorherige Mahnung oder Fristensetzung durch aus-
serordentliche Kündigung den Mietvertrag auflösen, wenn  

–  dem Mietobjekt wegen übermässiger Beanspruchung oder mangelhaftem Unterhalt Gefahr 
droht und der Mieter trotz Aufforderung des Vermieters innert angemessener Frist keine 
Abhilfe schafft,  

–  das Mietobjekt ohne vorgängige Genehmigung durch den Vermieter untervermietet wird,  
–  Dritten andere Rechte daran eingeräumt oder ihnen Rechte aus dem Mietvertrag abgetre-

ten werden, 
– bei Zahlungsverzug,  
–  Verletzungen anderer vertraglicher Abmachungen vorliegen. 

Verletzt der Mieter andere vertragliche Verpflichtungen, kann der Vermieter vorzeitig vom Vertrag 
zurücktreten, wenn der Mieter trotz schriftlicher Mahnung sich Pflichtverletzungen zuschulden 
kommen lässt. Beendet der Vermieter den Vertrag durch ausserordentliche Kündigung, kann er das 
Mietobjekt auf Kosten des Mieters zurücknehmen. Der Mieter bleibt überdies zur Leistung von 
Schadenersatz verpflichtet.  

c) Rückgabe des Mietobjektes  
Der Mieter hat das gleiche vom Vermieter erhaltene Mietobjekt in gereinigtem und gebrauchsfähi-
gem Zustand ans Domizil des Vermieters oder an einen anderen von diesem bezeichneten, nicht 
weiter entfernten Ort zurückzuliefern. Der Mieter hat die Rücksendung vorher schriftlich dem Ver-
mieter anzuzeigen. Die Rücksendung hat entsprechend der Anlieferung zu erfolgen und ist mit Lie-
ferschein zu versehen.  
Entspricht das Mietobjekt bei Rückgabe diesen Anforderungen nicht oder weist es andere Mängel 
auf, wird die Miete verlängert bis die Gebrauchsfähigkeit bzw. Betriebsbereitschaft wieder herge-
stellt oder die Mängel behoben sind.  
Bei Rückgabe wird zwischen den beiden Vertragspartnern ein Übernahme-Protokoll erstellt. Allfällig 
erforderliche Instandstellungsarbeiten erfolgen auf Kosten des Mieters.  
Dem Vermieter bleibt die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche vorbehalten. Der 
Vermieter hat das Mietobjekt nach Erhalt sofort zu prüfen und allfällige Mängel dem Mieter unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. Für die Mängelrüge gilt Art. 7 hiervor sinngemäss. Der Mieter haftet 
für das Mietobjekt bis zum Zeitpunkt, in dem dieses beim Vermieter eintrifft.  

10. Fracht- und Verladekosten  
Die Frachtkosten für den Versand des Mietobjektes bei Beginn der Miete wie auch bei der Rücksendung 
nach deren Beendigung hat der Mieter zu tragen, ebenso die Kosten für Ab- und Auflad am vertraglich 
vereinbarten Einsatzort.  
Wird das Mietobjekt nicht ab Domizil des Vermieters geliefert, muss sich der Mieter höchstens die Fracht-
kosten anrechnen lassen, die sich bei Lieferung ab Domizil ergeben würden. Das gleiche gilt, wenn das 
Mietobjekt nicht an das Domizil des Vermieters zurückzuliefern ist.  

11.  Anwendbares Recht  
Die abgeschlossenen Verträge unterstehen dem schweizerischen Recht.  

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag gilt als Erfüllungsort der Ort des Sitzes des 
Vermieters. Gerichtsstand für die Beurteilung von Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz 
des Vermieters. 

 

Stand: Mai 2007 
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